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RUNDBRIEF 

an unsere Schülerinnen und Schüler, 

an die Eltern und Ausbildungsbetriebe/Arbeitgeber 

Am Anfang des neuen Schuljahres bitten wir 

die Schülerinnen und Schüler aller Schulformen 

unserer Schule, deren Eltern, Ausbildungsbe-

triebe und Arbeitgeber um Zusammenarbeit 

und Unterstützung bei der Erfüllung unseres 

Bildungs- und Erziehungsauftrages. Als Schüle-

rin bzw. Schüler gehören Sie mit Eintritt in die 

Schule einer großen Schulgemeinde an. Rück-

sichtnahme auf Mitschülerinnen und Mitschüler 

und die freiwillige Einhaltung der Schulverein-

barung sind notwendig, denn eine echte Schul-

gemeinschaft kann nur erhalten bleiben, wenn 

alle bestimmte Regeln anerkennen und befol-

gen. Sie sollten deshalb über die Schulvereinba-

rung hinaus folgende Punkte beachten: 

 

Werfen Sie nichts aus den Fenstern, öffnen 

Sie auch nicht die großen Fensterflügel  

(Unfallgefahr). 

 

Urlaub im Ausbildungsbetrieb befreit nicht vom 

Besuch der Berufsschule. Es ist dafür Sorge zu 

tragen, dass die Betriebe den Urlaub für ihre 

Auszubildenden in die Berufsschulferien legen  

oder der Jahresurlaub in den Ferien genommen 

wird. 

Schülerinnen und Schüler können in besonders 

begründeten Ausnahmefällen auf Antrag ihrer 

Eltern, volljährige Schülerinnen und Schüler auf 

ihren Antrag vom Unterricht beurlaubt werden. 

Bei Auszubildenden in der Berufsschule im Ein-

vernehmen mit dem Ausbildungsbetrieb. Dies 

gilt auch bei der Freistellung vom Unterricht 

aus betrieblichen Gründen! 

 

Entschuldigungen und Urlaubsgesuche sind mit 

Datum, Namen des Schülers, Klasse und dem 

Namen des Klassenlehrers zu versehen. 

 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen 

Schwierigkeiten beim Lesen und Recht-

schreiben müssen einen Antrag stellen, 

wenn ihre Schwierigkeiten weiter berück-

sichtigt werden sollen! 

 

Ich bitte Sie, den Rundbrief und die Schulver-

einbarung zur Kenntnis zu nehmen und dies 

mit Ihrer Unterschrift auf dem unteren Ab-

schnitt zu bestätigen. 

 

 

 

Thomas Bährer 

Schulleiter 

 

  

 Für die Heinrich Metzendorf Schule in Bensheim sind die Ferien für das Schuljahr  

 2025/2026 wie folgt festgelegt: 

  

 Herbstferien:  Montag, 06.10.2025 bis Freitag, 17.10.2025 

 Weihnachtsferien: Montag, 22.12.2025 bis Freitag, 09.01.2026 

 Osterferien:  Montag, 30.03.2026 bis Freitag, 10.04.2026 

 1. bew. Ferientag: Montag, 16.02.2026 (Rosenmontag) 

 2. bew. Feiertag: Dienstag, 17.02.2026 (Faschingsdienstag) 

3. bew. Ferientag Freitag,  15.05.2026 (Tag nach Christi Himmelfahrt) 

4. bew. Ferientag Freitag,  05.06.2026 (Tag nach Fronleichnam) 

Sommerferien:  Montag, 29.06.2026 bis Freitag, 07.08.2026 

 

Die Daten bezeichnen jeweils den ersten und letzten Ferientag. 

  

 

Von dem Rundschreiben und der Schulvereinbarung der  

Heinrich Metzendorf Schule vom August 2025 habe ich Kenntnis genommen. 

 

Name des Schülers:     Klasse:   Klassenlehrer/in: 

 

______________________________________________  ____________  ______________________ 
 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers:  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

 

______________________________________________  _____________________________________________ 
 

Ort / Datum:      Unterschrift des/der Betriebsleiter/in: 

 

______________________________________________  _____________________________________________ 


